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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis) 20.11.2025 Ö

Sachverhalt:

Die Anfrage der SPD-Fraktion vom 7.11.2025 wird wie folgt beantwortet:

Der Linienschutz im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd wird von der Verwaltung mit erster 
Priorität betrieben. 

Zu 1: 
Der aktuelle Sachstand ist ausführlich in der Vorlage 25-26466 vom 18.9.2025 beschrieben. 
Der Hochwasserschutz für Stöckheim soll danach als stationärer Hochwasserschutz in Form 
einer Hochwasserschutzwand direkt entlang der Westseite des Rüninger Weges erfolgen. 
Die bauliche Umsetzung ist für den Zeitraum 2026 bis 2027 vorgesehen. 

Der Wasserverband Mittlere Oker hat zudem den Auftrag erhalten, das Hochwasser-
schutzkonzept für Braunschweig aus dem Jahr 2019 zu überarbeiten. Grund waren neue 
hydraulische Berechnungen für die Oker, bei denen die Erfahrungen aus dem Weihnachts-
hochwasser mit eingeflossen sind. In diesem Zuge werden auch die Linienschutz-
maßnahmen für Leiferde erneut bewertet. Aktuell gibt es hier keine konkreten Planungen, 
weil das Nutzen-Kostenverhältnis kleiner als eins ist. Ob diese zurzeit zurückgestellten 
Maßnahmen im überarbeiteten Konzept eine höhere Priorität erhalten, wird sich im 
kommenden Jahr zeigen. 

Zu 2: 
Der Hochwasserschutz wird auf ein 100-jährliches Hochwasser (HQ100) ohne weitere 
Zuschläge ausgelegt. Die maßgeblichen Wasserstände wurden im Juli 2025 mit einem 
hydraulischen Modell ermittelt, das anhand des Weihnachtshochwassers 2023 kalibriert 
wurde. Das Modell wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) abgenommen. Der maßgebliche Bemessungsabfluss von 
193,4 m³/s liegt bei mehr als dem Doppelten des Abflusses des Weihnachtshochwassers 
und wurde vom NLWKN vorgegeben. Die Auslegung auf ein HQ100 entspricht der 
Niedersächsischen „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland (RL Hochwasserschutz im Binnenland — 
HWS)“.
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